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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.12.1979

Norm

StPO §281 Abs1 Z5 B

StPO §281 Abs1 Z11 B

StPO §283

Rechtssatz

Die Strafzumessung kann - wie sich aus § 283 StPO ergibt - mit Nichtigkeitsbeschwerde nur aus dem Nichtigkeitsgrund

des § 281 Abs 1 Z 11 StPO angefochten werden. Demnach ist ein Beschwerdevorbringen, das sich der Bezeichnung

und der Sache nach (ausschließlich) mit dem Nichtigkeitsgrund der Z 5 des § 281 Abs 1 StPO gegen die

Strafzumessungsgründe richtet, nicht dem Gesetze entsprechend ausgeführt.
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